
Tabellenentgelt ab 01.11.2006 

Tabelle TV-Länder 
Tarifgebiet West 

- Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 - 

 

Grundentgelt  Entwicklungsstufen  Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780  

14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360  

13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090  

12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000  

11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635  

10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380  

9 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980  

8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.493 
7 1.800 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375 
6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.285 
5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185 
4 1.602 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081 
3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995 
2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935 
1 Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440 

 
Auszug aus dem Tarifvertrag  

zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 
 und zur Regelung des Übergangsrechts 

(TVÜ-Länder) 
 

§ 20  
Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte 

 
(1) 1Für übergeleitete und für ab 1. November 2006 neu eingestellte Lehrkräfte, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkun-

gen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallen, gilt die Entgelttabelle zum 
TV-L mit der Maßgabe, dass die Tabellenwerte 

 

- der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und  
 

- der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro  
 

vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für die Zuordnung der Lehrkräfte in die in-
dividuelle Zwischenstufe bzw. individuelle Endstufe am 1. November 2006. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, die die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat nach der Besoldungsgruppe A 13 
BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allgemei-
nen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben. 

 
(2) Im Tarifgebiet West vermindern sich die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 bei jeder nach dem 1. November 2006 

wirksam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung in  
 

- den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und  
 

- den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro. 
 

1Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entsprechend. 2Im Tarifgebiet Ost findet der Be-
messungssatz für die Entgelte auch auf die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 2 Anwendung. 3Die Ver-
minderung nach Absatz 2 erfolgt mit jeder nach dem 1. November 2006 wirksam werdenden allgemeinen Tabellenanpas-
sung im Tarifgebiet Ost. 


